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Eingangsstempel

Name des Vereins

Vor- und Nachname des Vorsitzenden

Nachweis des Bedürfnisses nach § 27 Abs. 3 Ziff. 2 Sprengstoffgesetz (SprengG) 
i. V. m. Ziff. 27.8.2 der Allg. Verwaltungsvorschrift zum Sprengstoffgesetz (SprengVwV)

  
  
  
  
  
  
  

nimmt regelmäßig und mit Erfolg an folgender/folgenden schießsportlichen Disziplin/en teil: 

  

  

  

  
Für den Erwerb und zum Umgang mit Treibladungspulver, das ausschließlich für schießsportliche 
Zwecke verwendet werden soll, benötigt unser Mitglied eine Erlaubnis nach § 27 Sprengstoffgesetz.  

Die Erlaubnis soll erteilt werden zum 

FrauHerr
Nachname Vorname 

Straße Haus-Nr. Postleitzahl Wohnort

Vereinseintritt am Geburtstag Geburtsort

Übungsschießen des Vereins
Art der Waffe seit (Datum)

Böllerschießen im Verein

Sonstige schießsportliche Disziplin seit (Datum)

Laden und Wiederladen von Patronenhülsen (Nitropulver)
Schießen mit Vorderladerwaffen (Schwarzpulver)
Böllerschießen zur Pflege des Brauchtums bei feierlichen Anlassen

Ergänzungen

Ort, Datum Vereinsstempel, Unterschrift des Vorsitzenden
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nimmt regelmäßig und mit Erfolg an folgender/folgenden schießsportlichen Disziplin/en teil:
 
 
 
 
Für den Erwerb und zum Umgang mit Treibladungspulver, das ausschließlich für schießsportlicheZwecke verwendet werden soll, benötigt unser Mitglied eine Erlaubnis nach § 27 Sprengstoffgesetz. 
Die Erlaubnis soll erteilt werden zum 
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